
6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / AUFRECHNUNG
a) Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, sofort fällig. 30 Tage nach Erhalt der

Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufstellung tritt automatisch ohne Mahnung Verzug
ein und hat der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu zahlen. Ist
der Kunde nicht Verbraucher, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 8 % über dem
Basiszinssatz. Der Nachweis eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

b) Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrit-
tener, nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Kunden sind nicht zulässig.

c) Zahlungen können mit befreiender Wirkung nur an uns erfolgen, nicht etwa an unsere Ver-
treter.

7. EIGENTUMSVORBEHALT
a) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche, auch wenn

Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, unser Eigentum (Vor-
behaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltende Eigentum zur Sicherung unse-
rer Saldoforderung.

b) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des
§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden
Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum an der hergestellten Sache im
Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der
Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu. Wird unsere Ware
mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum
an der Vorbehaltsware (§§ 947, 948 BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum
des Auftraggebers an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des
Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und dass der Auftraggeber diese
Güter für uns unentgeltlich verwahrt. Die aus der Verarbeitung oder durch die Verbindung
oder Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

c) Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen
normalen Geschäftsbedingungen und so lange er nicht in Verzug ist veräußern oder verarbei-
ten. Er ist zur Weiterveräußerung nur dann ermächtigt, wenn die Forderung aus der Weiter-
veräußerung nebst Nebenrechnungen in dem sich aus den folgenden Absätzen ergebenden
Umfang auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist er nicht berechtigt. Der Weiter-
veräußerung steht der Einbau in Grundstücke oder Baulichkeiten oder die Verwendung der
Vorbehaltsware zur Erfüllung sonstiger Werk- oder Werklieferungsverträge durch den Auf-
traggeber gleich.

d) Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nebst
allen Nebenrechten werden bereits jetzt - und zwar gleich, ob sie an einen oder mehreren
Abnehmern veräußert wird - in voller Höhe an uns abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom
Auftraggeber zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren veräußert, wird die For-
derung nur in Höhe unseres Rechnungsbetrages an uns abgetreten. Wird die Vorbehaltsware
nach Verbindung oder Vermischung oder Verarbeitung mit anderen uns nicht gehörenden
Waren veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe unseres Miteigentumsanteils an der  ver-
äußerten Sache oder dem veräußerten Bestand. Der Auftraggeber ist zur Einziehung der uns
abgetretenen Forderung berechtigt, solange er uns gegenüber nicht in Verzug gerät, in die-
sem Falle sind wir berechtigt:
aa) die Ermächtigung zur Veräußerung oder Be-/Verarbeitung oder zum Einbau der Vorbe-

haltsware und zum Einzug der uns abgetretenen Forderung zu widerrufen.
bb) die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem Auftraggeber gegen

diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hier-
durch vom Vertrag zurücktreten.

cc) die Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten.
e) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen

Auskünfte zu erteilen und die hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
f) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vor-

übergehend um insgesamt mehr als 20 %, geben wir auf Verlangen Sicherheiten in entspre-
chender Höhe nach unserer Wahl frei.

8. MÄNGEL / GEWÄHRLEISTUNG
a) Im Falle mangelhafter Leistung oder Lieferung beschränkt sich das Gewährleistungsrecht

des Kunden zunächst auf Nacherfüllung. Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen oder nicht
möglich sein, verbleibt es bei den gesetzlichen Gewährleistungsrechten.

b) Bei kauf- und werkvertraglichen Leistungen beträgt, soweit neue oder gebrauchte Waren
geliefert wurden, die Verjährungsfrist bei Lieferungen oder Leistungen gegenüber einem
Unternehmer ein Jahr ab dem gesetzlichen Gewährleistungsbeginn und bei Lieferungen oder
Leistungen an einen Verbraucher bei gebrauchten Sachen ebenfalls ein Jahr ab dem gesetz-
lichen Gewährleistungsbeginn.

c) Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die
nicht an dem Liefergegenstand entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlos-
sen. Fehlt der Ware eine zugesicherte Eigenschaft, leisten wir auch Schadenersatz für Mängel-
folgeschäden, jedoch nur, wenn der Auftraggeber gegen derartige Mängelfolgeschäden durch
die Zusicherung abgesichert werden sollte.

d) Mängelansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen.

9. HAFTUNG / VERJÄHRUNG
a) Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, auch Schadenersatzansprüche -
gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen, soweit rechtlich zulässig, es sei
denn, sie beruhen auf einer zumindest grob fahrlässigen Vertragsverletzung unsererseits.

b) Alle Ansprüche gegen uns verjähren spätestens in einem Jahr, soweit nicht durch diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen kürzere Verjährungsfristen vereinbart sind.

10. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDES RECHT
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei dem
Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz der Firma HOWEMA zuständig ist. HOWEMA
ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Die Bestimmungen des Haager
Kaufrechts sind ausgeschlossen. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Werk in Visbek -
Wöstendöllen.

11. UNWIRKSAMKEIT VON KLAUSELN
Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder werden, so sollen an die
Stelle der unwirksamen Bedingungen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen
Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächs-
ten kommen.

HOWEMA GERÄTEBAU GMBH & CO. KG
WÖSTENDÖLLEN 24

D - 49429 VISBEK

1. GELTUNG, ANGEBOT UND ABSCHLUSS
a) Für unsere gesamten gegenwärtigen und zukünftigen geschäftlichen Beziehungen gelten

nachstehende AGB. Entgegenstehende AGB unserer Geschäftspartner gelten nur, wenn wir
ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom
11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung.

b) Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen wer-
den erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder Berechnung verbindlich.

c) Von uns herausgegebene Prospekte, Zeichnungen, Werbeschriften usw. und darin enthaltene
Daten wie z.B. über Gewicht, Qualität, Maße, Beschaffenheit und Leistungen sind nur maß-
geblich, wenn wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. Kostenanschläge, Zeichnun-
gen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht.
Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

d) Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Fernschriftlich oder  telegrafisch erteil-
te Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Auftraggebers an.

2. PREISE
Unsere Preise verstehen sich netto Kasse ab Werk zuzüglich Verpackung, Versicherung, Mon-
tage, Fracht, Zoll und Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe, sofern nichts anderes vereinbart
ist.

3. LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT
a) Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir eine schriftliche Zusa-

ge ausdrücklich als verbindlich gegeben haben. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang un-
serer Auftragsbestätigung, keinesfalls jedoch vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und
der Beibringung etwaiger erforderlicher Bescheinigungen durch den Kunden. Bei Verkäufen
ab Werk sind die Lieferfristen und -termine eingehalten, wenn die Ware innerhalb der Lie-
ferzeit oder zu dem Liefertermin das Werk verlässt; sie gelten ferner mit der Meldung der
Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzei-
tig abgesandt werden kann. Zugesagte Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, um
den der Kunde mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug gerät, zuzüglich einer
angemessenen Anlaufzeit.

b) Haben wir die Einhaltung eines Termins oder einer Frist zugesichert, so muss uns, geraten
wir in Verzug, der Auftraggeber schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Nach frucht-
losem Fristablauf kann er für diejenigen Mengen und Leistungen zurücktreten, die bis zum
Ablauf der Nachfrist nicht geliefert/erbracht sind. Sofern uns kein grobes Verschulden be-
züglich der unterbliebenen oder verspäteten Lieferung/Leistung trifft, sind Schadensersatz-
ansprüche auf den Rechnungswert der Lieferung/Leistung begrenzt.

c) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder
deren Unterlieferanten eintreten, die Lieferung oder Leistung um die Dauer der Behinde-
rung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht er-
füllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen
Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Verkehrs-
störungen und sonstige Umstände gleich, die nicht von uns beeinflusst werden können und
die uns die Lieferung unzumutbar erschweren oder unmöglich machen. Der Auftraggeber
kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener
Frist liefern. Erklären wir nicht, kann der Auftraggeber zurücktreten.

4. VERSAND UND GEFAHRÜBERGANG
a) Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl über-

lassen.
b) Die Lieferung „frei LKW-Abladestelle“ hat zur Voraussetzung, dass die betreffende Stelle

auf einem für LKW gut befahrbaren Weg zu erreichen ist. Für unverzügliche und sach-
gemäße Entladung ist der Empfänger verantwortlich. Wartezeiten werden in Rechnung ge-
stellt.

c) Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem
Verlassen unseres Werkes, geht die Gefahr - auch bei Lieferung frei Bestimmungsort - auf
den Käufer über.

d) Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn Sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom
Besteller - unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 8 - entgegenzunehmen.

e) Teillieferungen sind zulässig.

5. MONTAGEN
a) Montagen werden von uns nur durchgeführt, wenn sie durch besonderen Vertrag eigens ver-

einbart werden.
b) In den entsprechenden Fällen erfolgt die Berechnung aufgrund der vorher festgelegten Stun-

den-, Auslösungs- sowie km-Sätze, wobei die Stunden für An- und Abreisezeit und die Kilo-
meter für Hin- und Rückfahrt angerechnet werden.

c) Ist für die Montage ein Pauschalbetrag vereinbart und verzögert sich die Aufstellung oder
Inbetriebnahme ohne unser Verschulden, so gehen alle damit verbundenen Kosten für Warte-
zeiten, Reisen und sonstige Aufwendungen des Montagepersonals zu Lasten des Auftrag-
gebers. Falls nach Abschluss der Montagearbeiten aus bauseitig zu vertretenden Gründen
die Inbetriebnahme und Übernahme der Anlage nicht sofort erfolgen kann, muss der nach-
trägliche zusätzliche Monteureinsatz vom Besteller getragen werden.

d) Die uns in Auftrag gegebenen Montagearbeiten schließen folgende Leistungen aus: Erd-,
Stemm-, Maurer-, Dachdecker-, Anstreicher-, Elektroarbeiten und Wasserinstallationsarbeiten.

e) Der Auftraggeber bescheinigt die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung des Montagepersonals
auf dem ihm vorgelegten Formblatt nach beendeter Arbeit, bei längeren Montagen wöchent-
lich. Unstimmigkeiten sind zu vermerken. Weg- und Wartestunden gelten als Arbeitsstun-
den. Das Fehlen einer Unterschrift schließt die Berechnung unserer Leistungen nach den
Angaben unseres Montagepersonals nicht aus.

f) Die für alle Montagearbeiten notwendigen Hilfskräfte und Hilfsmittel, wie Hebe-, Rüst- und
Transportvorrichtungen, sind unserem Montagepersonal ohne Berechnung zur Verfügung
zu stellen. Hilfskräfte sind nach den Weisungen unseres Monteurs einzusetzen. Bei besonde-
ren Verhältnissen trägt, falls nicht schriftlich anders vereinbart, der Auftraggeber die Kosten
für den Einsatz eines Kranwagens.

g) Für das Aufbewahren der Anlagenteile, des Materials und der Werkzeuge sowie für den
Aufenthalt unseres Montagepersonals sind genügend große, trockene und verschließbare
Räume zur Verfügung zu stellen. Die Gefahr für auf der Baustelle abhanden gekommene
Teile trägt der Auftraggeber.

h) Der Auftraggeber oder Endabnehmer ist verpflichtet, sich vor Verlassen unserer Monteure
von der Baustelle über den jeweiligen Stand der baulichen Gegebenheiten zu informieren.
Schäden irgendwelcher Art sind im Nachhinein von uns nicht zu vertreten.

i) Änderungen, soweit solche von Behörden verlangt werden, sind material- und aufwand-
mäßig vom Auftraggeber zu zahlen und werden von uns gesondert in Rechnung gestellt.

j) Der Boden der entsprechenden Räumlichkeiten muss mit dem Montagegerüst befahrbar sein,
ebenso muss die Anfahrbarkeit der Baustelle gegeben sein; sofern hier durch Abweichungen
zusätzliche Kosten entstehen, werden diese gesondert berechnet.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
(gültig ab 01.01.2003)


